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In denr Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

-

Nebenintervenient:

-Autovermietung, Inh.
1O

g"sul

rRllgsmeine versicherung AG, vertreten durch die Vorstände -GundfE-r--
%
- Beklagte -

Prozessbevol I mächtiqte :
RechtsanwälteDr'm;;n

wegen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht Würzburg durch den Richter Dr. Müller auf Grund der mündlichen Ver-
handlung vom 03.02.2011 fo lgendes

Endurtei l
1. Die Beklagte wird verurtei l t ,  an cl ie Klägerin 771,42€ nebst Zinsen

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über clem jeweil igen Basiszins-

satz seit 21 '05'2010 sowie weitere 120,67 € außergerichfliche Rechts-

anwaltsvergütung zu bezalr len.
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'). IJie Beklagte tr;:gt clie Kostr:n eJo:s llelciltsstreits r.rtrel eiie clr.rrclt r:lie Ne-

henintervention entsianrlenerr l"t osten.

3. Das [Jrtei l  ist vorläufig vol lstreckbar. Die Beklagte l<ann die Vollstre-

ckung der  Kläger in  durch Sicherhei ts le is tung in  Höhe von 110 % des

aufgrund des Urtei ls vol lstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht

die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 1 10 % des

zu vollstreckenden Betraos leistet.

Beschluss
Der Streitwert wird auf 771.42 € festqesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um restl iche Schadensersatzansprüche aus einem Straßenverkehrsunfal l .
Die Klägerin begehrt die Erstattung restl icher Ersatzmietwagenkosten aus einem Verkehrsunfal l
am 5.4.2010 in Würzburg am Berl iner Ring, welcher hinsichtl ich der Haftung dem Grunde nach
unstreit ig ist.

Die Klägerin war Eigentümerin und Halterin der unfal lgeschädigten Fahrzeugs Fiat, welches infol-
ge des Unfal ls einen wirtschaft l ichen Totalschaden erl i t t  und der Mietwagenklasse 2 nach Schwa-
cke-Liste angehört.
Laut Sachverständigenprivatgutachten des TÜV Süd betrug die Wiederbeschaffungsdauer ei-
nes Ersatzwagens 14 Tage.

Qie Klägerin mietete vom 6.4.-20.4.2010 einen Ersatzwagen bei der Streihelferin an.
In diesern Zusammenhang nahm sie folgende unfal lspezif ische Sonder- und Nebenleistungen in
Anspruch: Keine Vorf inanzierung der Mietwagenkosten, Anmietung ohne Vorreservierung und
bei u nbekannter An mietdauer, Vollkasko- und U nfal l insassenversicherung.
Die Streithelferin stel l te der Klägerin hier-für 1519,93 € brutto in Rechnung (Bl. 17 dA).
Die Beklagte erstattete der Klägerin außergerichtl ich 748,51€ Mietwagenkosen.
Eine wei tere Regul ierung lehnte s ie  mi t  Schre iben vom 4.5.2010 (Bl .  1B dA)ab.
Die Klägerin beauftragte daraufhin ihren Prozessvertreter mit der (außer)gerichtl ichen Durchset-
zung ihrer Ansprüche.
Die Beklagte gl ich die restl ichen begehrten Mietwagenkosten trotz Mahnung vom 6.5.2010 bin-
nen gesetzter  Fr is t  zum 20.5.2010 n icht  aus.

Flie l( lägerin beantragt:
Die Beklagte wird verurlei l t ,  771,42 € nebst fünf Prozentpunkten Zinsen über dem Basiszinssatz
cler EZB seit dem 21.05.2010 an die Klägerin zu zahlen.
Die Beklagte wircl verurtei l t  12A,67 € auß*orgerichtl iche Rechtsanwaltsvergütung an cl ie L{lägerin



zLr zii irren. 

'I ieiir l i l

f }tr Nrlteberrintenyr+ nienä bear rtnalgy t:
l lntr+r Anschluss an die klägerischen Anträge, weiterhin clie Kr:str+n ck:r Nebenintervention clc+r Bc-
[dagten aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage kostenpflichtig abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet die Erforelerl ichkeit der Anmietung eines Ersatzmietwagens, einer Zustel-
lung und Abholung und der Eintragung eines Zweitfahrers, sowie das Vorliegen einer Situation,
die den UET rechtfertigt.
Sie ist außerdem der Rechtsauffassung, dass die Berechnung der Mietwagenkosten nach dem
Fraunhofer-Mietpreisspiegel zu schätzen sei und nicht nach der Schwacke-Liste.

lm Übrigen wird auf die Schrifts ätze der Parteien samt den beigefügten Anlagen und der Sit-
zungsniederschrift vom 03.02. 20 1 1 Bezug genommen.

Entscheid u ngsg rü nde

Die zulässige Klage ist begründet.

l .  Die Klägerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Erstattung restl icher Mietwagenkosten in Hö-
he von 771,42€ gemäß SS 7,  18 SIVG, 823 |  BGB iVm $ 3 S.  1  Pf IVG iVm $115 |  1  Nr .  1  VVG
ivm $$ 249 ff.  BGB.

1 . Es sind Mietwagenkosten für 15 Tage erstattungsfähig.
Das Risiko einer evtl .  geringfügigst längeren Wiederbeschaffungsdauer von einem Tag trägt der
Schädiger
Die Anmietung eines Ersatzmietwagens steht nach nicht substanti iert bestri t tenem mithin un-
streit igem Vortrag der Klägerin fest, weil  deiren Sohn wie schon beim Unfal l  das Fahrzeug regel-
mäßig fährt und die Klägerin darüberhinaus berufstätig ist und das Fahrzeug hierfür benötigt.

2. Das Gericht schätzt die erforderl ichen Mietwagenkosten gemäß S 287 ZPO unter Würdigung
aller Umstände nach freier Überzeugung und richterl ichem Ermessen.
Hierzu bedient sich das Gericht in al ler Regel in Übereinstimmung mit höchstrichterl icher Recht-
sprechung des "Schwacke-Mietpreisspiegels". Dieser stel l t  eine geeignete Schätzungsgrund-
lage dar.

a. Das Landgericht Würzburg hat in seinen Entscheidungen vom 1 6.5.2007 , Az.. 43 S 168/07,
bestätigt in der Entscheidung 42 S 967/09 und zuletzt mit Entscheidung vom 3.3.2009, Az: 52
S 135/09, zur Frage der Erstattung von Mietwagenkosten ausgeführt:

"Ar;ch die Höhe des "Normaltarifs" l<ann im Rahmen des $ 2BT ZP}geschätzt werden. Als geeig-
nete Schätzungsgrundlage für den "Normaltarif" hat der BGH bereits mehrmals das gewichtete-
Mittel (=X716dus) des "Schwacke-Mietpreisspiegels" inr Postleitzahlengebiet des Geschädigten ge-
i i i - r r r i i t  (Ur t .  v .9 .5.2006,  Vl  ZR 1755105,v.13.2.20A7,  Vl  ZIR 105i06,  v .  11.3.2008,  Vl  ZR 164107
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u6d vorn 24.6.2008, Vl lR ?:i4l} i ;  tJGl-t NIJW'2009, 58 ff.).  Dic Verlässl ichkeit cl ieser l-abelle, dirr

regelmäl3ig aktualisiert wircl r- inci sicl- l  an den aktueilen lVlarktverhältnissen orientiert, ist aner-

l<annt. Eine genaue tJif ferenzierurirg.; l i lhrl  zr- l  einer hr: l ten l-: inzelfal lgerechtigkeit.  In tJbereinstirn-

rnung mit cletr Reclrtspreclrurig ckls FiGH ei"mittelt  die Kamtner clen erforderl ichen Fierstel lungs-

aufwancl arr Hancl cles "scfrwacke-Mietpreisspiegels". Danach ist die Automietwagenklasse des

geschädigten Fahrzeugs uncl unter Berücksichtigung des entsprechenden Postleitzahlengebie-

tes der Automietpreis festzustel len."

Das erkennende Gericht verkennt keinesfal ls, dass eine Reihe anderer Gereichte, deren Ent-

scheidung die Beklagte zit ieri ,  zr-rr Schätzung des ängemessenen Schadensbetrags nicht auf

den "schwacke-Mietpreisspiegel", sondern auf diejenige des Fraunhofer Insti tuts zurückgreifen

und sich bei der entsprechenden Berechnung Unterschiede ergeben.
Gerade im Hinblick auf den Urnstand, dass die angesprochenen Entscheidungen einer Recht-

sprechung des BGH Rechnung trägt, darf cler Geschädigte jedoch darauf vertrauen, dass Miet-

wagenkosten, dies sich an dieser höchstrichterl ichen Rechtsprechung ausrichten, nicht als Über-

höht und damit als erstattungsfi ihig anzusehen sind.
Insbesondere kann es dem Geschädigten nicht zugemutet werden, sich mit der Frage auseinan-

derzusetzen, ob dre "schwacke-Liste", wie von cler Beklagten moniert, an erheblichen methodi-
schen Mängeln leicle. Hierbei handelt es sich vielmehr um abstrakte Erwägungen, die für den

durchschnitt l ichen Geschädigten erst interessant werden, wenn höchstrichterl iche Rechtspre-
chung im Hinblick auf entsprechende Erkenntnisse geändert wurde und davon auszugehen ist,

dass Anderungen, bspw. durch öffentl iche Diskussionen auch al lgemein bekannt sind.

Nicht zuletzt aus Gründen einer einheit l ichen Rechtsprechung und Rechtssicherheit - jedenfal ls

im Bereich des Landgerichts Würzburg - schließt sich das zur Entscheidung berufene Gericht

daher den überzeugenden Ausführungen des Landgerichts Würzburg und des BGH an, zumal

das Gericht aus einer Vielzahl von Paral lelverfahren weiß, dass es für einen normalen Mietwagen-

interessenten ohne berufl iche oder persönliche Beziehungen nahezu unmöglich ist, tatsächlich

einen Mietwagen zu einem nennenswert geringeren Preis anzumieten als er sich aus der Be-

rechnung des "Schwacke-Mietpreisspiegels" ergibt.

Das Gericht zieht daher weiterhin den "Schwacke-Mietpreisspiegel" zur Ermitt lung des Scha-

dens heran.

b. Das Gericht zieht hier die Schwacke-Lisie 2010 heran, da sich der Unfal l  und die Anmietung

im Jahr  2010 ere igneten.

Das Gericht legt dabei die Mietwagenklasse 2 zugrunde, der das klägerische Fahrzeug unstrei-

t ig angehörte.
Der geschädigte Kläger ist nicht verpfl ichtet, einen Mietwagen eine oder gar mehrere Klassen

tiefer als das geschädigte Fahrzeug anzumieten. Das Alter des geschädigten Fahrzeugs ist da-

bei irrelevant, solange die insofern beweisbelastete Beklagtenpartei keinen konkrete Gebrauchbe-

einträchtigLrng des geschädigten Fahrzeugs nachweist.
Dem steht jedoch die Berücksichtigung ersparter Eigenkosten nicht entgegen.

4. Die Schwacke-Liste 2010 nennt mangels "Modus-Werten" folgende "arith.-Werte" fÜr die

Mietwagenklasse 2 im PLZ-Gebiet 970 :
Wocherrpauschale 490,70 €, 3 Tagespauschale i1v 262,91€, 1 Tagespauschale l l lv 97,37 €, so-

dass sich eirt
"Norr -nal tar i f "  iHv insg.  490,70€+ 2x262,91€+ 2x97,37 €= 1211,26€ brr - r t to  erg ibt .
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5. Arli r l ir+stln nirnrnt das Lin:rrcirt voii ier;encl rrirter y'\usschöpfung des $ 2Bf /PL) einen Z0%ugelr
l\ufsehlag vor.

a. Das l-andgericht Wiirzburgl f ithit in clen genannten l intsclreiclungen hier;zu aus:

"lm Hinblick auf clie Besonderheiten der Uniallsituation (sofortige Verfugbarkeit der Fahrzeuge, Be-
trugsrisiko, keine Vorreservierung, Voifinanzierung und Absicherung durch Kreditkarte etc.) hält
die l(amrner in der Regel einen pauschalen Aufschlag auf den "Normaltarif" für gerechtfertigt.
Der "Unfallersatztarif" ist in gewisser Weise ein Risikotarif, dem eine andere Preiskalkulation zu-
grunde liegt als dem "Normaltarif" (vgl. LG Bonn, Ur1. v. 28.2.2008,5 S 159/06). Die Kammer
schätzt die Höhe dieses Aufschlags im Regelfall auf 20 %; Abweichungen nach unten oder oben
können im Einzelfall geboten sein. Dieser Aufschlag ist zur Bemessung des durchschnitt l ichen
Werts der Mehrleistungen bei der Verrnietung von "Unfallersatztarifen" im Vergleich zur "norma-
len" Autovermietung angemessen und ausreichend."

b. Nach Wertung des erkennenden Gerichts ist auch vorliegend die Inanspruchnahme eines
über dem "Normaltarif" erhöhten "Risikotarifs" objektiv gerechtfertigt und damit im Sinne des $
249 ll 1 BGB erforderlich

Nach dergefest igten Rechtsprechung des BGH (vgl .  FIGH1160,377,383f. ;  163, 19,22f . ;Urt . .
v . 26.10.2004 - Vl ZR 300/03 - VersR 2005, 241 , 242: v. 15.2.2005 - VI ZR 160/04 - VersR 2005,
569 und Vl ZR 74104 - VersR 2005, 568; v. 5.7.2005 - Vl ZR 173104 - VersR 2005, 1256, 1257; v.
25.10.2005 - Vl ZR 9/05 - VersR 2006, 133; 14.2 2006 - Vl ZR 126105 - VersR 2006, 669, 670
und Vl ZR32105 - VersR 2006, 564, 565: v.4.4.2006- Vl ZR 338/04 und v. 9.5.2006 - Vl ZR
117105) kann der Geschädigte vom Schädiger bzw. dessen Haftpfl ichtversicherer nach $249
BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand nur den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlan-
gen, die ein verständiger, wirtschaftl ich vernünftig denkender Mensch in der Lage des Geschädig-
ten für zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte ist dabei ebenso wie bei ande-
ren Kosten der Wiederherstellung und ebenso wie in anderen Fällen, in denen er die Schadens-
beseitigung selbst in die Hand nimmt, nach dem Wirtschaftl ichkeitsgebot gehalten, im Rahmen
des ihrn Zumutbaren von mehreren möglichen den wirtschaftl icheren Weg der Schadensbehe-
bung zu wählen.

Das bedeutet für den Bereich der Mietwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örtl ich rele-
vanten Markt - nicht nur für Unfallgeschädigte - erhältl ichen Tarifen für die Anmietung eines ver-
gleichbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens) grds. nur den günstigeren
Mietpreis ersetzt verlangen kann.

c. Der Geschädigte verstößt allerdings nicht allein deshalb gegen seine Schadensminderungs-
pfl icht, weil er ein Kraftfahrzeug zum "Unfallersatztarif" anmietet, der gegenüber einem "Normalta-
rif" teurer ist, soweit die Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die Unfallsituation (2.8.
Vorfinanzierung, Ausfallr isiko mit der Ersatzforderung wegen falscher Bewertung der Unfallantei-
le) einen gegenüber dem "Nornraltarif" höheren Preis bei Unternehmen dieser Art aus betriebs-
wirtschaftl icher Sicht rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch
die besondere Unfallsituation veranlasst und infolge dessen zur Schadensbehebung nach S 249
BGB erforder l ich s ind (BGH Urt .  v.  13.6.2006 -  IVZR 161/05, ihm folgend LG Würzburq,  Beschl .
v. 3.3.2009 , Az.: 52 S 135/09).

d. Inwieweit dies der Fall ist, hat grds. der bei der Schadensabrechnung nach 52BT ZPO beson-
clers frei gestellte Tairichter z-u entscheiden.
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[]abei ist es vrrecler cricrr:lerlich, die [(aIkr.rlation cles koirkneir:n t*t11fc1.11ehnrens nachzuvollzieherr,
r lclch l<ommt es clarauf an, ob cJer Geschäcligte kcirrkret cl ie unfal lspezif isehen Leistungen außer
dr:r [ t-: [ i let lden \ lori irrarl .zientng in l \r-r: lprurch genommen lrat. Vielnrehr lai sich tJie pri i furig ciaral. i f
zt-t beschrätikett,  ob r l ir :  spezif ischetr l-eistung;en bei rJer Vermietung an LJnfai igeschädigte bei LJn-
ternehinen dieser Ar[ r ien frf iel 'rrpreis generel l  rechtfert igten (vgl. BGH tJrt. v.2-5."10.2005 "vl zR
9/05 - VersR 2006,133; v. 14.2-.2006 - Vl ZR 126105; v.4.4.2006 - Vt ZR 338/04; v. 9.10.2007 - Vl
zR27 t07 )

lm vorl iegenden Fall  hat der Kläger nach nicht substanti iert bestri t tenem mithin unstreit igem Vor-
trag des Klägers fest unfal lspezif ische Sonderleistungen in Form nicht erfolgter Vorf inanzierung
der Mietwagenkosten, der sofort igen Anmietung ohne Vorreservierung in Anspruch genommen.

Der erhöhte Tarif  rechifert igt sich somit im vorl iegenden Fall  nach Wertung des Gerichts bereits
aufgrund der unfal lbedingten Risikofaktoren und war somit erforderl ich.

Bei einem 2}%igen Zuschlag ergeben sich erforderliche Mietwagenkosten iHv 1453,5 2 € (=
1211,26 €- + 242,26 €).

6' Da die objektive Erforderlichkeit des "Risikotarifs" nach der Schwacke-Liste feststeht, kommt
es nicht mehr darauf an, ob der Kläger Vergleichsangebote eingeholt hat.
Nur dann, wenn die Klägerin über den objektiv erforderl ichen Tarif  hinausgehend einen konkret
höheren Tarif  ersetzt verlangt, muss er beweisen, dass ihm subjektiv ein günstigerer Tarif  nicht
zugängl ich war  (BGH, Ur t .  v .  19.1.2010,  Az. :  V l  ZR 112109,  Rn.  1 1) .
Steht hingegen fest, dass der "Risikotarif" betriebswirtschaftlich gerechtfertigt ist, sodass er
grds. dem Geschädigten als unfal lbedingter Herstel lungsaufwand zu ersetzen wäre, möchte je-
doch der Schädiger nach $ 254 BGB nur einen niedrigeren Schadensersatz leisten, so hat die-
ser darzulegen und zu beweisen, dass dem Geschädigten in der konkreten Situation ein günsti-
gerer Normaltarif  ohne weiteres zugänglich war.

Der Vortrag der Beklagten, die Klägerin habe problemlos günstiger bei Sixt (Bl. 6Z dA), Europcar
(Bl. 64 dA), hertz (Bl '  65 dA) oder Avis (Bl. 66 dA) anmieten können, bringt den klägerischen An-
spruch nicht zu Fall .
Die mit der Klageerwiderung vorgelegten Screenshots der Internetauftr i t te genannter Firmen
sind insoweit unbehelf l ich. Sie datieren zum einen nicht vom tatsächlichen Anmietzeitpunkt und
beinhalten zum anderen kein f ixes Enddatum. Hier war dem Kläger die Mietdauer bei Fahrzeug-
übernahme gerade nicht bekannt - ein Umstand, der sich bei der Kalkulation der Vermieter preis-
l ich natürl ich niederschlägt.

7. Vom Mietwagengrundpreis ist ein Abzug wegen ersparter Eigenkosten vorzunenmen,
den das Gericht gemäß S 287 ZPO atrf 10 % des Bruttogrundpreises schätzt. Es ergeben sich
damit  Grundnr ie tkosten iHv 1 332,3g € 1= 14S3,SZ € -  121,13 €) .

8. Die Nebenkostentabelle der Schwacke-Liste 2010 nennt mangels "Modus-Weden" folgen-
de "arith.-Werte" für die Mietwagenklasse 2
Wochenpauschale 131,99 €, 3 Tagespauschale iHv 59,49 €, 1 1-agespauschale iHv 20,07 €, so-
dass sich ein
Kos ten  fü rd ie  Ha f tungs f re i s te l l ungy  iHv  i nsg .  131 ,99  €+2xsg ,z i9  € - r2x20 ,0T  €=2g1 .11€  e r -
g ibt .

l labei l<ommt es fr- ir cl ie Erstatturrg cler Vollkaskoversiclrerung nicht darauf an, ob das Fahrzeuq
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r ir:s l(kl_cyer.s seIi lst r, 'ol ikarskoversicfrt, i i  war.,

i ' l ierzu f l lrhrt rJ;"rr; l-arrclqt;rrcirt  wiirzbi-rrc1 rn der Entsche-. ir. lurru v()f ir
i tUs:

"Die Kostert einer für das F"rsatzfahrzeug abgeschlossenen Vollkaskorrersicherung sind grund-
sätzlich auch dann erstattungsfahig, wenn das eigene Fahrzeug nicht vollkaskoversichert war
und währencl der Mietzeit ein erhöhtes wirtschafil iches Risiko bestand (BGH NJW 2006, 360).
Insbesondere besteht dann ein schutzwürdiges Interesse des Geschädigien, für die Kosten ei-
nes eventuellen Schadens am Mietfahrzeug nicht selbst aufkommen zu müssen, wenn das eige-
tte Faltrzeug schon älter und der Mietwagen in neuer und damit höherwertiger.sind als das be-
schädigte Fahrzeug (OLG Kötn,  Urt .  v.2.3.2007, 19 U 191/06).

9. Die Kosten für cien Zusatzfahrer sind in Höhe von 177,60€ erstattungsfähig. Dies entspricht
den Kosten gemäß der Schwacke Liste, clie hierfür pro Tag 11,84 (arith. lvl ittetfansetzt.

Das Gericht ist vorliegend davon überzeugt, dass die Eintragung eines Zusatzfahrers notwendig
war.

10' Kosten für zweimalige Zustellung und Abholung sind in Höhe von jeweils 30,14€ (arith. Mit-
tel) mithin insg. 60,28 € erstattungsfähig.

11. Der klägerische Anspruch errechnet sich demnach zusammengefasst wie folgt:

Grundmiete:  1332,3g €
Nebenkosten:

Vol lkaskovers icherung:  2g i  ,11 €
Zweitfahrer: 177,60 €
Zuste l lung und Abholung:  60,28 €

c .  Summe:  1861  ,38  €

12. Bereits gezahltwurden seitens der Beklagten an den Klägervorgerichfl ich 74g,51 €,
so dass der beantragte und entsprechend tenorierte Betrag von TT1,42 € unproblematisch ver-
bleibt.

l l .  Der Zinsanspruch ergibt sich ebenso wie der Anspruch auf Erstattung der vorgerichl ichen
und Rechtsanwal tskosten aus verzug,  SS 2s0 l ,  l l ,2g6 l l  Nr .  1 ,2gg I  BGB.

l l l .  D ie Entscheidung über  d ie  Kosten erg ibt  s ich aus gS 91 t ,  101 |  Hs.  1zpo.
lV.  Die Entscheidurrg überd ievor läLr f ige Vol ls t reckbarkei terg ibts ich aus SS Z0S Nr.  11 ,711 S.
1  ,  2 , 7 0 9  S .  2  Z P O .
gez.

Dr .  Mül ler
Richter

d .

D .
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Tekserr, J/\ng
Urkundsbeamtin der Geschäl ' tsstel le

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit
der Urschrift

Wurzbur:Q, 11.02.2011
1i

Teksen, pAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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